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5 NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH 

Schreiben vom 08.09.2014 (TÖB 29) 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Dem wird entsprochen. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich keine Leitungen der NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH. 

In den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan wird ein Hinweis zur NRM – Norm „Schutz unterirdischer Ver-
sorgungsleitungen, Armaturen, Mess-, Signal- und Steuerkabel der Mainova“ aufgenommen. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
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6 Regionalverband FrankfurtRheinMain 

Schreiben vom 03.09.2014 (TÖB 30) 

zu Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010): 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

zu Landschaftsplan: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Dem wird entsprochen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Zum Entwurf des Bebauungsplans hat eine Abstimmung zum Sachver-
halt der Streuobstwiese und zum Umgang mit dieser Streuobstwiese mit der zuständigen Unteren Naturschutzbe-
hörde (UNB) stattgefunden. Die in Rede stehenden Darstellungen im Landschaftsplan resultiert aus einem als Haus-
garten genutzter Fläche. Eine weitergehende Entwicklung in Form einer Streuobstwiese ist aufgrund des vorgese-
henen städtebaulichen Konzeptes nicht möglich. 

 

zu Festsetzungen zum Einzelhandel: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Dem wird entsprochen. 

Im Entwurf des Bebauungsplanes ist eine Konkretisierung der bereits vorliegenden Festsetzungen vorgenommen. 

Hierzu wurden die nachfolgenden Anpassungen vorgenommen: 

 Verzicht auf die Aufteilung in SO 1 und SO 2, 

 Abstimmung der Verkaufsfläche auf die vorgesehene Nutzung. 

Zudem wird darauf verwiesen, dass es sich bei dem vorliegenden Plan um einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan handelt der die Größe und den Umfang des Vorhabens auch der Verkaufsflächen abschließend definiert. Die 
Umsetzung eines flächenmäßig größeren Vorhabens ist vor dem Hintergrund der Baufeldgröße nicht möglich.  

zu Verkehr: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es ist zu erwarten, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Neuer Marktplatz“ vor der Realisierung der im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 
(RPS/RegFNP 2010) dargestellte Nord-Ost-Umgehung Usingen (B 275/B 456) umgesetzt wird. 

Es ist weiterhin davon auszugehen, dass zur Gewährleistung der Verkehrserschließung des Plangebietes die im 
Verkehrsgutachten genannten Ausbaumaßnahmen einzelner relevanter Knotenpunkte zeitgleich bzw. im zeitlichen 
Zusammenhang mit der Umsetzung des Plangebietes abgeschlossen sein werden. 

Auf die explizite Festsetzung von Fahrradstellplätzen wird verzichtet. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit Fahrrad-
stellplätze als untergeordnete Nebenanlagen gem. textlichen Festsetzungen umzusetzen. Der Vorhaben- und Er-
schließungsplan stellt diesbezüglich bereits potentielle Fahrradstellplätze im Vorbereich des Vollversorgermarktes 
dar. 

zu Strategische Umweltprüfung: 

Die Daten aus der Strategischen Umweltprüfung (SUP) haben im Entwurf des Bebauungsplanes Berücksichtigung 
gefunden und wurden als eine erste Orientierung herangezogen. Die übermittelten Daten wurden im Rahmen der 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes miteinbezogen und konkretisiert.  

In der Bekanntmachung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wird auf die SUP und die darin enthaltenen Umweltinformationen 
hingewiesen. 

Aufgrund der Stellungnahme ergeben sich die benannten Änderungen in den Unterlagen zum Bebauungsplan. Ein 
Beschluss über die Stellungnahme ist nicht erforderlich. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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7 Regierungspräsidium Darmstadt 

Schreiben vom 14.10.2014 (TÖB 31) 

zu Raumordnung und Landesplanung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

zu Naturschutz und Landespflege: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

zu Grundwasser: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

zu Bodenschutz: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Dem wird entsprochen. 

Zum Thema Bodenschutz ist festzustellen, dass eine Auskunft aus dem hessischen Altlastenkataster eingeholt 
wurde und in das Gutachten eingestellt worden ist. Der benannte Auszug ist Bestandteil des Bodengutachtens. 

Da der Standort in die ALTIS Datenbank (ALTIS-Nummer 434.011.050-001.064) eingetragen war, erfolgte am 
7.4.2014 im Vorfeld der Untersuchungen eine Bauaktenrecherche. Anhand der dort gewonnenen Erkenntnisse soll-
ten die Ansatzpunkte der Bodenaufschlüsse hinsichtlich einer Gefährdungsabschätzung für die Wirkungspfade Bo-
den - Mensch und Boden - Grundwasser unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten sinnvoll festgelegt 
werden. 

Im Rahmen der Bauaktenrecherche wurde festgestellt, dass bis mindestens Ende 1964 in Richtung der Bahnhof-
straße (östlicher Geländeteil) eine Tankstelle (Zapfanlagen, Tanks) lag, die mehrfach umgebaut wurde. 

Weiterhin konnte den Akten entnommen werden, dass bis mindestens 1976 im hinteren Bereich (westlicher Gelän-
deteil) eine Werkstatt betrieben wurde. Auf dem Lageplan sind neben den Kanalverläufen inkl. der Abscheider noch 
diverse werkstatttypische Anlagen (Grube, Waschanlage) eingezeichnet. 

Weiterhin wurde am 7.4.2014 mit dem ehem. Betreiber der Tankstelle, Hr. Paul, ein Ortstermin durchgeführt, um 
ggf. nicht in den Bauakten hinterlegte Informationen zu erhalten. Eine Foto-dokumentation der Ortsbegehung steht 
zur Verfügung. 

Unter Berücksichtigung der in der Bauaktenrecherche ermittelten Standorthistorie und der Ortsbegehung wurden 
vor Ort die Ansatzpunkte der Bodenaufschlüsse festgelegt. 

Hierauf wurde ein entsprechendes Untersuchungskonzept abgeleitet. 

Der Fachgutachter stellt hierzu fest, dass im Rahmen der Ortsbegehung augenscheinlich keine tankstellentechni-
schen Einrichtungen (Domschächte, Einfüllstutzen o.ä.) mehr erkennbar waren. Die Lage der unterirdischen Tanks 
konnten durch Zeitzeugen nicht genau bezeichnen, so dass im Bereich der Einfahrt an verschiedenen Stellen Klein-
rammbohrungen (KRB 9 - KRB 9d) abgeteuft wurden. In vier der fünf dort abgeteuften Kleinrammbohrungen war bei 
30 cm bzw. 60 cm kein Bohrfortschritt mehr zu verzeichnen, d.h. hier liegen vermutlich noch die Tanks und/oder 
Fundamente der Zapfsäulen etc. im Untergrund. 

In der kleinen Ausstellungshalle an der Bahnhofstraße waren aufgrund des ungeklärten Verlaufs von Kabeln und 
Leitungen keine Kleinrammbohrungen möglich. Ein händische Vorschachten zur Erkundung der Kabelverläufe war 
in der gefliesten Ausstellungshalle ebenfalls nicht möglich. 

Im Bereich der Werkstatthalle wurden die Abscheideranlage sowie die Reparaturgrube mittels Bohrungen überprüft. 
In der Werkstatthalle wurden an der KRB 4 und der KRB 5 zusätzlich Bodenluftproben entnommen und auf die für 
die Vornutzung relevanten leichtflüchtigen Schadstoffparameter LHKW und BTX überprüft. Die Kleinrammbohrung 
außerhalb der Werkstatthalle wurde zu einem temporären Grundwasserpegel ausgebaut und dort wurden Wasser-
proben entnommen. 

Für die weiteren Bereiche des Altstandortes „Paul - Reparaturwerkstatt mit Shell-Tankstelle“ lagen keine Hinweise 
auf ggf. altlastenrelevante Anlagenstandorte oder Nutzungen vor, so dass die Kleinrammbohrungen KRB 8 und KRB 
7 rasterförmig die weitere Fläche abdecken sollten. 

Die altlastentechnische Bewertung der angetroffenen Bodenverhältnisse und der vorliegenden Analysenbefunde ist 
in Kapitel 7 des Ihnen vorliegenden Baugrundgutachtens (GEOlogik GmbH, 30.5.2014) für den Standort dargestellt. 

Zur Gefährdungsabschätzung Boden – Mensch lässt sich feststellen, dass die vorgenommene Gefahrenabschät-
zung aus den ermittelten Untersuchungsergebnissen anhand der vorliegenden Informationen zur aktuellen und 
ehem. Nutzung (Bauaktenrecherche und der Ortsbegehung) und zusätzlich in Hinblick auf die geplante Nutzung als 
Industrie- und Gewerbegebiet (im Sinne eines Sondergebietes für den großflächigen Einzelhandel) abgeleitet. Die 
Entscheidungsgrundlage für diese Gefährdungsabschätzung kann nun aufgrund der oben beschriebenen Informa-
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tionen nachvollzogen werden. Demnach ist zusammenfassend festzustellen, dass aus den vorliegenden Ergebnis-
sen der Untersuchungen an Bodeneinzel- und Bodenmischprobenbei dem aktuellen Flächenzustand keine Gefähr-
dung der menschlichen Gesundheit durch die orale, inhalative oder dermale Aufnahme von Schadstoffen abgeleitet 
werden kann. Im Bereich der Einfahrt der ehem. Tankstelle (KRB 9d) werden die Prüfwerte für den Wirkungspfad 
Boden-Mensch zwar deutlich überschritten, jedoch liegt hier aktuell und auch zukünftig eine vollständige Versiege-
lung der Fläche vor, die einen Kontakt mit dem betreffenden Material verhindert. Die gem. der geplanten Nutzung 
anzusetzenden Prüfwerte der BBodSchV für Industrie- und Gewerbegebiete werden zudem in den Mischproben 
insgesamt unterschritten.  

Für die Folgenutzung als Industrie und Gewerbegebiet (im Sinne eines Sondergebietes für den großflächigen Ein-
zelhandel) bestehen somit hinsichtlich des Wirkungspfades Boden – Mensch keine Einschränkungen und hin-
sichtlich des Wirkungspfades Grundwasser keine Einschränkungen. 

Zur Stillegungsprüfung lässt sich feststellen, dass Nachweise über die ordnungsgemäße Stilllegung der vorhande-
nen Anlagenteile nicht vorliegen. Nachweise über die ordnungsgemäße Stilllegung der vorhandenen Anlagenteile 
liegen nicht vor. 

Es wird daher empfohlen, die tankstellentechnischen Einrichtungen (Tanks, Abscheider etc.) im Rahmen des Erd-
baus zu entnehmen. Hiermit werden möglicherweise in den Tanks oder Zuleitungen verbliebene Kraftstoffrestmen-
gen entfernt und das unterhalb der tanktechnischen Einrichtungen liegende Erdreich kann hinsichtlich einer vorlie-
genden Schadstoffbelastung beurteilt und, falls notwendig, ausgehoben werden. Dadurch sind ggf. vorliegende nut-
zungsbedingte Verunreinigungen (ehem. Tankstelle) des Untergrundes entfernt und lösen keine Beeinträchtigung 
des Grundwassers mehr aus. Eine abschließende Dokumentation der durchgeführten Arbeiten und die unmittelbare 
Beteiligung der Behörden können dann die Stilllegung bzw. den Rückbau der Anlagen nachweisen. 

zu Vorsorgender Bodenschutz: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Entwurf des Bebauungsplanes werden die entsprechenden 
Informationen zum vorsorgenden Bodenschutz ergänzt. 

Die Untersuchungen hinsichtlich potentieller Umweltschäden wurden im nachfolgenden Umfang durchgeführt und 
in die Unterlagen zum Bebauungsplan eingestellt. Das hierzu angewandte Untersuchungskonzept gliedert sich in 
die folgenden Punkte: 

1. Bauaktenrecherche, 

2. Aufstellung eines darauf abgeleiteten Untersuchungskonzeptes, 

3. Durchführung einer Silllegungsprüfung, 

4. Bodenuntersuchungen wie folgt: 

a. Probenentnahme, organoleptische Bewertung, 

b. Untersuchung Bodenluft, 

c. Untersuchung Grundwasser, 

d. Gefährdungsabschätzung Boden, 

e. Gefährdungsabschätzung Bodenluft, 

f. Gefährdungsabschätzung Grundwasser. 

Aus fachgutachterlicher Sicht entspricht der Untersuchungsumfang dem erforderlichen Umfang. 

Nach aktuellem Sachstand der Untersuchungen ist nicht mit Umweltschäden im Bereich Boden zu rechnen. 

Eine Kennzeichnung von Flächen deren Börden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (gem. § 9 
Abs. 5 Nr. 3 BauGB) ist nicht erforderlich. 

Zu Immissionsschutz, Lufthygiene und Kleinklima: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird darauf verwiesen, dass im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB die schalltechnische Untersuchung im Entwurfsstand vorlag. 

Zur Offenlage gem. § 4 Abs. 2 BauGB sind die benannten Punkte ergänzt worden, sodass die schalltechnische 
Untersuchung nunmehr vollständig vorliegt. 

Die Bedenken gegen den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan in Bezug auf die Auswirkungen der Planung auf die 
Verkehrsverhältnisse werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Hierzu gilt es festzustellen, dass die prognostizier-
ten wesentlichen Erhöhungen der Verkehrslärmbeurteilungspegel an den benannten Straßenabschnitten durch die 
zu erwartenden planbedingten Erhöhungen der Verkehrsmengen um bis zu 1.100 Kfz/24h (Kreuzgasse) verursacht 
werden. 

Wenn die geplante Umgehungsstraße Nord umgesetzt wird, ist auf allen oben genannten Straßenabschnitten mit 
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Reduzierungen der Verkehrsmengen um deutlich mehr als 3.000 Kfz/24h zu rechnen. Durch die Umsetzung der 
Umgehungsstraße Nord würden die planbedingten Verkehrslärmpegelerhöhungen mehr als kompensiert werden. 
Die Umsetzung der Umgehungsstraße Nord ist jedoch nicht absehbar. 

Es werden Minderungsmaßnahmen durch Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgesehen. 

Durch die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h auf den Straßen Untergasse, 
Obergasse, Kreuzgasse und Zitzergasse im Prognose-Planfall reduzieren sich die Emissionspegel der Straßenab-
schnitte um mehr als 2 dB(A). Bei gleichen Schallausbreitungsbedingungen führt die Reduzierung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auch zu Minderungen der Verkehrslärmbeurteilungspegel an den bestehenden 
Gebäuden entlang dieser Straßen. Durch die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h kön-
nen die planbedingten Verkehrslärmpegelerhöhungen durch den planbedingten Zusatzverkehr entlang der o.g. Stra-
ßenabschnitte kompensiert werden. 

Im vorliegenden Fall ist zudem darauf zu verweisen, dass die im Verlauf der Straßenabschnitten in der Untergasse, 
Obergasse, Kreuzgasse (an einzelnen Gebäuden) und Zitzergasse auftretenden Verkehrslärmeinwirkungen von 
mehr als 70 dB(A) am Tag und mehr als 60 dB(A) in der Nacht bereits im Nullfall - d.h. ohne Umsetzung des ge-
planten Vorhabens - auftreten und unter anderem auf die geringen Abstände der betroffenen Gebäude zur Straße 
und die bereits bestehenden Verkehrsbelastungen zurückzuführen sind. 

Im Kontext der Aufstellung des in Rede stehenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sieht die Stadt Usingen 
die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h auf den Straßen Untergasse, Ober-
gasse, Kreuzgasse und Zitzergasse vor. 

Mit der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung hat sich die Stadt Usingen demnach bereits umfangreich mit 
der vorliegenden Konfliktsituation entlang der betroffenen Straßenabschnitte auseinandergesetzt und gewährleistet 
mit der konkreten Maßnahmenbenennung an den definierten Handlungsschwerpunkten Abhilfemaßnahmen. 

Mit der Umsetzung der Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung begründet die Stadt Usingen somit eine 
Selbstverpflichtung welche den an den betroffenen Straßenabschnitten gelegenen Wohneinheiten (oder sonstigen 
schutzbedürftigen Nutzungen) perspektivisch eine Verbesserung der Lärmbelastung bringen wird. Unter Berück-
sichtigung dieser beschriebenen Maßnahme kann sichergestellt werden, dass die planbedingten Verkehrslärmpe-
gelerhöhungen durch den planbedingten Zusatzverkehr entlang der o.g. Straßenabschnitte kompensiert werden. 

Auf Ebene des Bebauungsplanes ergibt sich somit keine weitergehende Erforderlichkeit zur Festsetzung oder Fest-
legung von ergänzenden Lärmschutzmaßnahmen. 

Eine Abhängigkeit für die Errichtung des Fachmarktzentrums nach Fertigstellung der Nordumgehung ist städtebau-
lich nicht gerechtfertigt und für den Investor perspektivisch auf einen nicht hinreichend kalkulierbaren Zeitpunkt nicht 
vertretbar. 

zu Oberflächengewässer: 

Die Stellungnahmen und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Es ist nicht davon auszugehen, dass durch 
die geplanten Maßnahmen die Abflusssituation des Stockheimers Bachs nachteilig verändert wird. Im Rahmen des 
Aufstellungsverfahrens wurde zudem ein Entwässerungsgutachten ausgearbeitet welches die relevanten Belange 
berücksichtigt. 

Die §§ 76 ff Wasserhaushaltsgesetz (Überschwemmungsgebiete an oberirdischen Gewässern und Folgende) wer-
den im Rahmen des Aufstellungsverfahrens berücksichtigt und in die Planung aufgenommen 

Die Ausführungen zur Lage von Teilbereichen des Plangebietes im festgesetzten Überschwemmungsgebiet des 
Stockheimer Bachs werden zur Kenntnis genommen. Es wird darauf verwiesen, dass die Planungen dahingehend 
angepasst worden sind, sodass keine Geländeveränderungen des Bestandes gem. § 78 (1) WHG vorgenommen 
werden. Eine wasserrechtliche Genehmigung nach § 78 (2) WHG ist somit nicht erforderlich. 

Das benannte Überschwemmungsgebiet wurde zudem nachrichtlich in die Plankarte zum Bebauungsplan aufge-
nommen. 

zu Bergaufsicht: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund der Stellungnahme ergeben sich die genannten Änderungen, Ergänzungen und Weiterentwicklungen in 
den Unterlagen zum Bebauungsplan. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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8 Regierungspräsidium Darmstadt- Kampfmittelräumdienst 

Schreiben vom 09.09.2014 (TÖB 32) 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.  
In die Plankarte wird zur allgemeinen Vorsorge ein Hinweis auf die Sorgfaltspflicht bei Baumaßnahmen im Zusam-
menhang mit möglichen Kampfmittelfunden hingewiesen. Hierzu wird als Hinweis aufgenommen: 
„Kampfmittelfunde können nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Daher sind alle Erdarbeiten mit besonde-
rer Vorsicht auszuführen. Im Vorfeld der Bauausführungen sind zudem weitergehende Maßnahmen unter fachli-
cher Kontrolle zur Kampfmittelbeseitigung erforderlich.“ 
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9 BUND Ortsverband Usingen 

Schreiben vom 09.09.2014 (TÖB 51) 

Zu Notwendigkeit des Vorhabens: 

Das Vorhaben stellt die städtebauliche Intention der Stadt Usingen für das in Rede stehende Areal dar. Die Planung 
im Kontext der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes greift zentrale Punkte des Wettbewerbsbei-
trages aus 2005 auf und entwickelt diese mit Blick auf eine wirtschaftlich tragfähige und nachhaltige Umsetzung 
weiter, so dass die nachfolgend aufgeführten zentralen Nutzungsbausteine und Rahmenbedingungen auf Ebene 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des Vorhaben- und Erschließungsplanes verankert werden sollen: 

 Etablierung von Einzelhandelsnutzungen, bestehend aus einem Lebensmittelvollsortimenter, ggfs. einem 
Bio-Lebensmittelmarkt sowie weiterer Fachmärkte aus dem Bereich non-food (z.B. aus den Branchen Textil, 
Schuhe, Drogerie, etc.). 

 Etablierung ergänzender Flächen beispielsweise für Handel, Dienstleistung und freiberufliche Nutzungen, 
Büros und Praxen. 

 Schaffung einer tragfähigen Wegeverbindung zwischen den Bereichen „Alter Marktplatz“, nördlich des Plan-
gebietes, des Sanierungsgebietes „Stadtkernsanierung“ sowie optional zur bereits bestehenden Fachmarkt-
ansiedlung im Gewerbegebiet „Riedwiese“, südlich des Plangebietes. 

Zudem wurde im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes die Verträglichkeit des Vor-
habens mittels Fachgutachten überprüft. Zusammengefasst kommt der Fachgutachter zu dem Ergebnis dass das 
Vorhaben unter den in der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschriebenen Annahmen und 
Voraussetzung umsetzbar ist.  

Grundsätzlich ist darauf zu verweisen, dass die vorliegende Nutzungskonzeption durch den Vorhabenträger in Ab-
stimmung mit der Stadt Usingen erarbeitet wurde, sodass davon ausgegangen werden muss, dass es sich hierbei 
um ein wirtschaftlich tragfähiges Vorhaben handelt, welches für die Stadt Usingen nicht mit Kosten verbunden ist. 
Ergänzend ist darauf zu verweisen, dass in der Altstadt der Stadt Usingen nur Kleinstflächen marktgängig sind. In 
Ermangelung notwendiger verfügbarer Flächen zwischen den Neubaugebieten Schleichenbach I und II ist die Um-
setzung des vorgesehenen Konzeptes nicht möglich. Mit dem vorgesehenen Nutzungskonzept erfolgt die Stärkung 
der Innenstadt durch die Nutzung des zentralen Versorgungsbereichs. 

Unter Abwägung aller städtebaulichen Belange werden die Bedenken daher nicht geteilt und es wird an dem vorge-
sehenen städtebaulichen Konzept festgehalten. 

Zu Gebäudequalität: 

Das Vorhaben sieht auf dem nördlichen Gebäudekomplex eine Dachbegrünung vor. Auf dem südlichen Gebäude-
komplex kann eine Photovoltaikanlage umgesetzt werden, abhängig von der wirtschaftlichen Tragfähigkeit einer 
solchen Anlage. 

Der Gebäudeausbau wird nach dem aktuellen Stand der Technik für Gewerbeimmobilien umgesetzt und wird den 
Standartanforderungen für Gewerbebauten entsprechend eingehalten.  

Zu Verkehr: 

Das im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ausgearbeitet Fachgutachten kommt 
zu dem Ergebnis, dass zur Gewährleistung  einer  leistungsfähigen  Verkehrsabwicklung  des  vorhabenbedingten 
Neuverkehrs des Fachmarktzentrums „Neuer Marktplatz“ die heute ohne Lichtsignalanlage  (LSA)  geregelte  Ein-
mündung  Bahnhofstraße  /  Zufahrt  „Neuer  Marktplatz“  aus-zubauen ist. Die Planung sieht eine Knotenpunktge-
ometrie mit zwei separaten Fahrstreifen für  Rechtsabbiegen  und  Linksabbiegen  in  der  Zufahrtsstraße  sowie  
einem  überbreiten Fahrstreifen für den durchgehenden Verkehrsstrom (geradeaus) und den Linksabbieger in der 
südwestlichen Knotenpunktzufahrt Bahnhofstraße vor. Der Knotenpunkt erreicht ohne Berücksichtigung der sepa-
raten Zufahrt auf den Parkplatz des Lebensmittelmarktes in der Vormittagsspitzenstunde  die  Qualitätsstufe B  und  
in  der  Nachmittagsspitzenstunde  die Qualitätsstufe D. Bei Berücksichtigung der separaten Zufahrt sinkt die Leis-
tungsfähigkeit auf die Qualitätsstufe E und erreicht damit die Kapazitätsgrenze des Knotenpunktes. Die benachbar-
ten Knotenpunkte können von Rückstau freigehalten werden. 

Der bereits heute (Analyse 2014) bzw. im Planungsnullfall 2020 hoch belastete Knotenpunkt  Wilhelmjstraße  /  
Untergasse  /  Obergasse  (1)  gewährleistet  unabhängig  vom Planungsvorhaben in der gegenwärtigen Ausbauform 
als Einmündung ohne Lichtsignalanlage  (Bestand)  rechnerisch  keine  leistungsfähige  Verkehrsabwicklung  (Qua-
litätsstufe E in der Vormittagsspitzenstunde und Qualitätsstufe F in der Nachmittagsspitzenstunde).  Zum  Erreichen  
einer  leistungsfähigen Verkehrsabwicklung  besteht  somit  unabhängig  vom  Planungsvorhaben  bereits  Hand-
lungsbedarf  zur  Ertüchtigung  des  Knotenpunktes  Wilhelmjstraße  /  Untergasse  /  Obergasse  (1).  Eine  Umge-
staltung  des  Knotenpunktes  zu  einem  kleinen  Kreisverkehr  könnte  zu  einer  spürbaren  Verbesserung  der 
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Verkehrsqualität  bzw.  Leistungsfähigkeit  beitragen  (Qualitätsstufe A  in  der  Vormittags-spitzenstunde und Qua-
litätsstufe B in der Nachmittagsspitzenstunde). Eine Lichtsignalanlage (LSA) würde ebenfalls zu einer Verbesserung 
der Leistungsfähigkeit führen. Dies würde  dann  auch  eine  leistungsfähige  Verkehrsabwicklung  des  vorhaben-
bedingten Neuverkehrs des Fachmarktzentrums „Neuer Marktplatz“ gewährleisten. 

Die  Knotenpunkte  Kreuzgasse  /  Zitzergasse  (3)  und  Bahnhofstraße  /  Wilhelmjstraße  / Zitzergasse  (4)  im  
Stadtkern  von  Usingen  gewährleisten  unter  Berücksichtigung  des vorhabenbedingten  Neuverkehrs  des  Fach-
marktzentrums  „Neuer  Marktplatz“  (Planfall 2020)  eine  leistungsfähige  Verkehrsabwicklung.  Am  Knotenpunkt  
Bahnhofstraße  / Wilhelmjstraße  /  Zitzergasse  (4)  kann  trotzdem  ein  Rückstau  bis  in  den  benachbarten 
Knotenpunktbereich Bahnhofstraße / Zufahrt „Neuer Marktplatz“ (5) auftreten. 

Von  einem  zusätzlichen  straßenseitigen  Anschluss  des  Fachmarktzentrums  „Neuer Marktplatz“ über den ALDI-
Parkplatz an die Straße Am Riedborn (Brückenbauwerk über den Stockheimer Bach) oder über eine zusätzliche 
Straßenanbindung an die Kreuzgasse/ Neutorstraße  profitiert  nur  der  vorhabenbedingte  Neuverkehr  des  Fach-
marktzentrums „Neuer  Marktplatz“  in/  aus  Richtung  Westen  (etwa  25  %  des  gesamten  vorhaben-bedingten  
Neuverkehrs).  Die  daraus  resultierende  Verkehrsentlastung  der  vier  hochbe-lasteten Knotenpunkte im Stadtkern 
von Usingen führt zu keiner spürbaren Verbesserung der  Leistungsfähigkeit  in  Bezug  auf  die  Qualitätsstufe  des  
Verkehrsablaufs  an  den kritischen Knotenpunkten (1 – 2). 

Damit wird deutlich, dass die angesprochene Verkehrsbelastung in der Wilhelmjstraße bereits heute vorhanden ist 
und Handlungserfordernis mit sich bringt. Die Stadt Usingen hat hierzu bereits ein ergänzendes Verkehrsgutachten 
in Auftrag gegeben, dessen Ergebnisse in die Begründung zum Bebauungsplan einfließen. 

Die im Gutachten benannte Nord-Ost-Umgehung stellt im Umgang mit der vorhandenen Verkehrsthematik nur einen 
Lösungsweg dar. 

Eine Platzierung des Vorhabens in der Nähe der Wohngebiete Schleichenach I und Schleichenach II erscheint nicht 
sinnvoll, da mit der Umsetzung des Geplanten auch zentrale Punkte des Wettbewerbsbeitrages aus 2005 aufgegrif-
fen werden soll und in eine wirtschaftlich tragfähige und nachhaltige Lösung überführt werden sollen, so dass die 
nachfolgend aufgeführten zentralen Nutzungsbausteine und Rahmenbedingungen auf Ebene des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes und des Vorhaben- und Erschließungsplanes verankert werden sollen: 

 Etablierung von Einzelhandelsnutzungen, bestehend aus einem Lebensmittelvollsortimenter, ggfs. einem 
Bio-Lebensmittelmarkt sowie weiterer Fachmärkte aus dem Bereich non-food (z.B. aus den Branchen Textil, 
Schuhe, Drogerie, etc.). 

 Etablierung ergänzender Flächen beispielsweise für Handel, Dienstleistung und freiberufliche Nutzungen, 
Büros und Praxen. 

 Schaffung einer tragfähigen Wegeverbindung zwischen den Bereichen „Alter Marktplatz“, nördlich des Plan-
gebietes, des Sanierungsgebietes „Stadtkernsanierung“ sowie optional zur bereits bestehenden Fachmarkt-
ansiedlung im Gewerbegebiet „Riedwiese“, südlich des Plangebietes. 

Zu ÖPNV:  

Die Verlagerung der Bushaltestellen erfolgt in Abstimmung mit dem VHT. 

Es ist vorgesehen eine Haltestelle mit zwei Haltepositionen  je  Fahrtrichtung  in  der  Bahnhofstraße  direkt  westlich  
des  Westerfelder Wegs  angeordnet  werden. Zusätzlich werden gem. VHT die Halteposition am Bahnhof ausge-
baut. 

Die Überprüfung ergab, dass mit der vorgesehenen Bushaltestelle der fließende Verkehr nicht nennenswert beein-
trächtigt wird.  

Zu Schallemission: 

Im Ergebnis der Untersuchungen zu den Verkehrslärmverhältnissen stellt der Fachgutachter zunächst fest, dass 
eine planbedingte Erhöhung der Verkehrslärmbelastung als wesentlich zu beurteilen ist, wenn 

1. sich die Beurteilungspegel an den betroffenen Straßenabschnitten um mindestens 3 dB(A) erhöhen und die 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV erstmals oder weitergehend überschritten werden oder 

2. sich die Beurteilungspegel an den betroffenen Straßenabschnitten auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 
60 dB(A) in der Nacht erhöhen oder sich von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht weiter 
erhöhen. 

Planbedingte Verkehrslärmpegelerhöhungen von aufgerundet mindestens 3 dB(A) sind an keinem bestehenden 
Gebäude in der Umgebung des Plangebiets zu erwarten. Die Planung verursacht damit keine wesentlichen Ver-
kehrslärmpegelerhöhungen gemäß Punkt 1. 

Am Tag erhöhen sich die Verkehrslärmbeurteilungspegel im Prognose-Planfall gegenüber dem Prognose-Nullfall an 
bestehenden Gebäuden entlang folgender Straßenabschnitte auf Werte von mehr als 70 dB(A): 
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 Untergasse (Hausnr. 2-20) 

 Obergasse (Hausnr. 1-29) 

 Kreuzgasse (Hausnr. 7-12) 

In der Nacht erhöhen sich die Verkehrslärmbeurteilungspegel im Prognose-Planfall gegenüber dem Prognose-Null-
fall an bestehenden Gebäuden entlang folgender Straßenabschnitte auf Werte von mehr als 60 dB(A): 

 Obergasse (Hausnr. 1-29) 

 Kreuzgasse (Hausnr. 1-26) 

 Zitzergasse (Hausnr. 1,3,5,7,9,11,15,17) 

Nach den Beurteilungskriterien der 16. BImSchV (Punkt 2, s.o.) sind die planbedingten Verkehrslärmpegelerhöhun-
gen an diesen Gebäuden als wesentlich zu beurteilen.  

Die prognostizierten wesentlichen Erhöhungen der Verkehrslärmbeurteilungspegel an den oben genannten Stra-
ßenabschnitten werden durch die zu erwartenden planbedingten Erhöhungen der Verkehrsmengen um bis zu 1.100 
Kfz/24h (Kreuzgasse) verursacht.  

Wenn die geplante Umgehungsstraße Nord umgesetzt wird, ist auf allen oben genannten Straßenabschnitten mit 
Reduzierungen der Verkehrsmengen um deutlich mehr als 3.000 Kfz/24h zu rechnen. Durch die Umsetzung der 
Umgehungsstraße Nord würden die planbedingten Verkehrslärmpegelerhöhungen mehr als kompensiert werden. 

Durch die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h auf den Straßen Untergasse, 
Obergasse, Kreuzgasse und Zitzergasse im Prognose-Planfall reduzieren sich die Emissionspegel der Straßenab-
schnitte um mehr als 2 dB(A). Bei gleichen Schallausbreitungsbedingungen führt die Reduzierung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auch zu Minderungen der Verkehrslärmbeurteilungspegel an den bestehenden 
Gebäuden entlang dieser Straßen. Durch die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
können die planbedingten Verkehrslärmpegelerhöhungen durch den planbedingten Zusatzverkehr entlang 
der o.g. Straßenabschnitte kompensiert werden. 

Zu Lage in der Aue: 

Es ist darauf zu verweisen, dass die vorgesehene Planung keine Veränderungen am Bachlauf selbst mit sich bringt. 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden sich an der Ausbildung des Bachlaufs nebst Uferrandzone keine Ände-
rungen ergeben, wenn nicht auch die bestehenden Parkplätze verändert würden, zugunsten einer raumgreifenden 
Renaturierung. 

Nicht alleine Renaturierungsmaßnahmen auch eine kontinuierliche Wassermenge sind maßgeblich für die Wasser-
qualität und die Voraussetzung für die Ansiedlung der wasseraffinen Tierarten. Somit ist auch eine Erhöhung der 
ständigen Wassermenge durch einen Ausbau nicht erreichbar und ein Trockenfallen des Baches mit dadurch auch 
resultierender Geruchsbildung im Sommer nicht zu vermeiden. 

Das vorgesehene Raumkonzept des Vorhabens verlangt die im Vorhaben- und Erschließungsplan sowie im vorha-
benbezogenen Bebauungsplan dargestellte Fläche, um die Planungen umsetzen zu können. Die Umsetzung der 
vorgesehenen Nutzungen erfordert bei der Größe des Baufeldes und dem vorgesehenen und erforderlichen Raum-
programm die dargestellte Flächeninanspruchnahme. Die städtebaulich gewollte Schaffung eines Fachmarktzent-
rums mit den erforderlichen Stellplätzen an der vorgesehenen Stelle schließt eine offene Platzsituation aus. 

Aufgrund der Stellungnahme ergeben sich die genannten Änderungen, Ergänzungen und Weiterentwicklungen in 
den Unterlagen zum Bebauungsplan. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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10 Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 

Schreiben vom 11.08.2014 (TÖB 56) 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Dem wird entsprochen. 

Die Festsetzungen zu Pkt. 7 (Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft sowie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ( 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)) werden im Entwurf zum Bebauungsplan ergänzt. 

Im Rahmen der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB / § 4 Abs. 2 BauGB wird die Hessische Gesellschaft für Ornitho-
logie und Naturschutz e.V. ergänzend beteiligt und die Informationen werden zur Verfügung gestellt. 

Aufgrund der Stellungnahme ergeben sich die genannten Änderungen, Ergänzungen und Weiterentwicklungen in 
den Unterlagen zum Bebauungsplan. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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11 hessenArchäologie 

Schreiben vom 04.09.2014 (TÖB 61) 

Schreiben vom 12.12.2014 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird ein Hinweis aufgenommen wonach vor Baubeginn mit dem Landesamt 
für Denkmalpflege, Abteilung Archäologie, Maßnahmen vorbereitende Untersuchungen abzustimmen (gem. § 18 
Abs. 1 HDSchG) sind. 

Aufgrund der Stellungnahme ergeben sich die genannten Änderungen, Ergänzungen und Weiterentwicklungen in 
den Unterlagen zum Bebauungsplan.  
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12 Öffentlichkeit 1 

Schreiben vom 09.09.2014 (Nr. 1) 

Zu Allgemein: 

Die Art und Weise der Bekanntmachung wird durch die Hauptsatzung die die Geschäftsordnung der Stadt umfasst 
festgelegt. 

Die öffentliche Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte ortsüblich in der Ta-
gespresse (Usinger Anzeiger) am 25.07.2014. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 dient einer frühen Information über die „allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung, über sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung eines Gebietes in Betracht kommen, und über die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung“. Als 
Vorstufe zur Offenlegung eines konkreten Planentwurfs geht es um die Unterrichtung über das generelle Plankon-
zept, damit die Gemeinde schon in einem frühen Planungsstadium (auch) auf die privaten Betroffenheiten aufmerk-
sam gemacht werden kann, die Einfluss auf die weitere Ausarbeitung des Planentwurfs haben können. Darüber 
hinaus ist der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. 

In welcher Form die Gemeinde die Öffentlichkeit, mithin jeden Teil der Bevölkerung, frühzeitig unterrichtet, ist ihr 
gem. Gesetz freigestellt, solange die interessierten Personen die notwendigen Informationen über die Planungsziele 
erhalten und sich hierzu substanziell äußern können. So kann die Gemeinde einen Informationsveranstaltung durch-
führen oder einen Planentwurf bzw. ein Plankonzept für einen nach ihrer Einschätzung nach ausreichende Zeitraum 
öffentlich auslegen. 

Mit der Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung in der Tagespresse und der Möglichkeit sich sowohl Vorort, 
im Bauamt der Stadt Usingen zu den angegebenen Öffnungszeiten als auch online auf der Webseite des damit 
beauftragten Planungsbüros über die Planung zu informieren und eine Stellungnahme abzugeben, wurde der Be-
teiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB umfänglich Rechnung getragen. 

Darüber hinaus wird auf die anstehende Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB verwiesen im Rahmen derer die Öffent-
lichkeit erneut die Möglichkeit hat eine Stellungnahme abzugeben. 

Zu Vorentwurf Vorhabenbezogener Bebauungsplan vom 03.07.2014 – insb. zur Fläche SO2: 

zu Festsetzung einer GRZ von 1,0: 

Es wird darauf verwiesen, dass es sich bei den der Stellungnahme zugrunde gelegte Planung um einen Vorentwurf 
handelt der im Rahmen der Weiterentwicklung der Planung konkretisiert wird. Zudem wird darauf verwiesen, dass 
es sich bei dem hier aufzustellenden Bebauungsplan um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, dem 
eine konkrete städtebauliche Konzeption zugrunde liegt welche die genaue Ausgestaltung der Planung darstellt und 
beschreibt (vgl. hierzu Vorhaben- und Erschließungsplan zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan) und welcher 
im Rahmen eines Prozesses entwickelt wurde.  

Zur festgesetzten GRZ im vorhabenbezogenen Bebauungsplan lässt sich feststellen, dass die Überschreitung der 
in § 17 Abs. 1 BauNVO definierten Obergrenze der GRZ im Plangebietsteil SO, insbesondere im Teilbereich „Nord“ 
darauf abzielt, bei der Größe des Baufeldes das vorgesehene und erforderliche Raumprogramm zur Umsetzung des 
Vorhabens sowie ergänzender Nutzungen umsetzen zu können. Gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO können die Ober-
grenzen des § 17 Absatz 1 BauNVO aus städtebaulichen Gründen überschritten werden, wenn sichergestellt ist, 
dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt und nachteilige 
Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Damit stellt sich unter Bezug auf die in der Begründung mit Um-
weltbericht aufgeführten städtebaulichen Gründe, die Überschreitung der Obergrenzen der Grundflächenzahl (GRZ) 
als gerechtfertigt dar. Ergänzend ist darauf zu verweisen, dass es sich das Plangebiet in einer innerstädtischen Lage 
befindet welche von einer ebenso verdichteten Bebauung geprägt wird. 

In diesem Zusammenhang ist ebenfalls darauf zu verweisen, dass auf Ebene des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Ausgleichsmaßnahmen im erforderlichen Umfang im Geltungsbereich des Bebauungsplanes selbst festge-
setzt werden. Aus bauplanungsrechtlicher Sicht ist eine Überlagerung der Festsetzung eines Sondergebietes gem. 
§ 11 BauNVO mit einer Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB nicht erfolgen kann, da mit der vorgenommenen 
Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB eine Verwirklichung der SO-Festsetzung faktisch ausgeschlossen würde 
und die beiden Festsetzung sich demnach als selbstständige Festsetzungen gegenüber stehen, können diese fest-
gesetzten Maßnahmenflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB nicht in die Berechnung der GRZ einfließen, sodass 
planungsrechtliche eine höhere GRZ, in diesem Fall von 1,0 bzw. 0,95 anzusetzen ist, um die vorgesehene Planung 
umsetzen zu können. Faktisch liegt der Versiegelungsgrad im Gesamtgeltungsbereich damit bei einem vertretbaren 
Umfang, sodass keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt hervorgerufen werden.  

Auf Ebene des Umweltberichtes zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird das Thema Auswirkungen auf die 
Umwelt in Gänze erläutert. 
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zu Festsetzung einer verbindlichen GFZ: 

Die Festsetzung einer verbindlichen GFZ wird im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes als nicht erforderlich angesehen, da dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan bereits eine konkrete Planung 
bzw. ein konkretes Bebauungskonzept zugrundeliegt welches die Baustrukturen, Kubaturen und Dimensionen ab-
schließend festlegt. 

Es wird darauf verwiesen, dass bei der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sowohl im Vorha-
ben- und Erschließungsplan als auch im Durchführungsvertrag zwischen Vorhabenträger und dem Träger der Pla-
nungshoheit die vorgesehene Bebauung verbindlich geregelt wird. 

Die Festsetzung einer verbindlichen Gebäudehöhe wird im Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes er-
gänzt. Damit wird über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan über die Festsetzung der GRZ, der Gebäudehöhen 
und der überbaubaren Grundstücksfläche der Rahmen geschaffen, der im Vorhaben- und Erschließungsplan wei-
tergehend konkretisiert wird. 

zu Abschottung, Schaffung einer Engstelle: 

Der Argumentation wonach die vorgesehene Bebauung im Widerspruch zur kleinteiligen und stark gegliederten Ge-
bäudestruktur der Altstadt steht und ein städtebaulicher Übergang zwischen diesen Bereichen verhindert wird be-
ziehungsweise Sichtbeziehungen gestört werden kann nicht gefolgt werden.  

Es ist festzustellen, dass die vorgesehene Bebauung dem Innenstadtbereich einer Stadt gerecht wird und sich in 
die Umgebungsbebauung im erforderlichen Maße eingliedert. Zudem muss darauf verwiesen werden, dass bereits 
heute eine Vorbelastung des Landschaftsbilds durch die bestehende Bebauung und den großflächigen Parkplatz 
und Busbahnhof gegeben ist. 

Eine Einsehbarkeit des Plangebietes besteht in erster Linie von Norden aus dem Bereich Alter Marktplatz und süd-
licher Augasse sowie aus dem Bereich der Bahnhofstraße und Wilhelmjstraße. Der südliche Bereich mit der Einzel-
handelsbebauung und der Westen mit Festplatz sind bezüglich der Planung in Bezug auf die Einsehbarkeit unkri-
tisch. 

Das Ziel einer Attraktivitätssteigerung des Stadtbilds ist durch die Errichtung meist architektonisch wenig anspruchs-
voller, großkubischer Handelsbauten und großer Flächen für den Ruhenden Verkehr erfahrungsgemäß nicht zu 
erreichen.  

Die Einsehbarkeit von Norden wird teils durch die Dachbegrünung, teils durch den Bestandserhalt der alten Linden 
am Nordrand der Bebauung sowie die Begrünung der Stellplätze gemindert.  

Die Einsehbarkeit aus den Bereichen Wilhelmjstraße und Bahnhofstraße wird durch die Parkplatzbegrünung gemin-
dert. Die Änderung des Landschaftbildes aus Sicht der Anwohner wird jedoch gering sein, da ein Busbahnhof mit 
geringer Attraktivität lediglich durch einen begrünten Parkplatz ersetzt wird. 

Die Festsetzung der maximalen Bauhöhe auf maximal ca. 12 m im Nordteil stellt aufgrund der Entfernung zum 
nächstgelegenen Siedlungsbereich bzw. zu Flächen mit Erholungseignung keine zusätzliche, erhebliche Beeinträch-
tigung des Landschaftsbilds dar. 

Die geplanten Nutzungen berühren aufgrund ihrer Gestalt nur einen relativ engen Wirkungsraum; ein Einfluss auf 
das großräumige Landschaftsbild ist nicht zu erwarten.  

Wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes ist zudem die Schaffung einer tragfähigen und attraktiven 
Wegeverbindung zwischen den Bereichen „Alter Marktplatz“, nördlich des Plangebietes, des Sanierungsgebietes 
„Stadtkernsanierung“ sowie zur bereits bestehenden Fachmarktansiedlung im Gewerbegebiet „Riedwiese“, südlich 
des Plangebietes. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan und der Vorhaben- und Erschließungsplan bilden die 
erforderlichen Grundlagen zur späteren Umsetzung dieser Wegeverbindung. 

Im Detail sieht der Vorhaben- und Erschließungsplan ein in den Baukörper integriertes Treppenhaus sowie eine 
Anbindung des Baukörpers an die nördlich gelegene Altstadt mittels eines Brückenbauwerkes bzw. einer Rampen-
lösung vor, um die fußläufige Anbindung auch für Menschen mit Behinderung zu gewährleisten. Der behinderten-
gerechte Ausbau der Wegeverbindung wird vertraglich gesichert, sodass eine gesonderte Festsetzung zum behin-
derten gerechten Ausbau auf Ebene des Bebauungsplanes nicht erforderlich ist. 

Im Bebauungsplan wird zudem sowohl eine Signatur für die geplante Fußwegeverbindung als auch für das vorge-
sehene Brückenbauwerk aufgenommen. 

zu offene Platzsituation: 

Das vorgesehene Bebauungskonzept und die Größe des Baufeldes lassen eine offene Platzsituation nicht zu. Die 
Umsetzung der vorgesehenen Nutzungen erfordert bei der Größe des Baufeldes und dem vorgesehenen und erfor-
derlichen Raumprogramm die dargestellte Flächeninanspruchnahme. Die städtebaulich gewollte Schaffung eines 
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Fachmarktzentrums mit den erforderlichen Stellplätzen an der vorgesehenen Stelle schließt eine offene Platzsitua-
tion aus. 

Plätze markieren eine besondere städtebauliche Situation. Es soll hier kein Konkurrenzsstandort zum Alten Markt-
platz geschaffen werden, mit den dortigen gastronomischen, platzbelebenden Einrichtungen. Eine funktionslose 
Platzbildung ist an dieser Stelle nicht sinnvoll. 

Unter Abwägung aller städtebaulichen Belange werden die Bedenken daher nicht geteilt und es wird an dem vorge-
sehenen städtebaulichen Konzept festgehalten. 

 

Zu Textfestsetzungen zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan vom 3.7.2014: 

zu Festlegungen zur fußläufigen Anbindung: 

Es wird darauf verwiesen, dass es sich bei der der Stellungnahme zugrunde gelegte Planung um einen Vorentwurf 
handelt der im Rahmen der Weiterentwicklung der Planung konkretisiert wird. Zudem wird darauf hingewiesen, dass 
es sich bei dem hier aufzustellenden Bebauungsplan um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, dem 
eine konkrete städtebauliche Konzeption zugrunde liegt welche die genaue Ausgestaltung der Planung darstellt und 
beschreibt (vgl. hierzu Vorhaben- und Erschließungsplan zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan). 

Wesentlicher Bestandteil des Bebauungskonzeptes ist die Schaffung einer tragfähigen und attraktiven 
Wegeverbindung zwischen den Bereichen „Alter Marktplatz“, nördlich des Plangebietes, des Sanierungsgebietes 
„Stadtkernsanierung“ sowie optional zur bereits bestehenden Fachmarktansiedlung im Gewerbegebiet „Riedwiese“, 
südlich des Plangebietes. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan und der Vorhaben- und Erschließungsplan bilden 
die erforderlichen Grundlagen zur späteren Umsetzung dieser Wegeverbindung. 

Im Detail sieht der Vorhaben- und Erschließungsplan ein in den Baukörper integriertes Treppenhaus sowie eine 
Anbindung des Baukörpers an die nördlich gelegene Altstadt mittels eines Brückenbauwerkes bzw. einer Rampen-
lösung vor, um die fußläufige Anbindung auch für Menschen mit Behinderung zu gewährleisten. Diese Planung ist 
im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellt. Der behindertengerechte Ausbau der Wegeverbindung wird ver-
traglich gesichert, sodass eine gesonderte Festsetzung zum behindertengerechten Ausbau auf Ebene des Bebau-
ungsplanes nicht erforderlich wird. 

Auf Ebene des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird das erforderliche Brückenbauwerk ebenfalls festgesetzt. 

Über die entsprechenden Regelungen auf Ebene des Durchführungsvertrages zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan wird zudem verbindlich geregelt, dass eine öffentliche fußläufige Anbindung umzusetzen ist. 

Zudem wird darauf hingewiesen, dass Festsetzungen zum zeitlichen Betrieb des geplanten Aufzuges auf Ebene des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nicht möglich sind. 

zu örtliche Bauvorschriften, äußere Gestaltung baulicher Anlagen: 

Die benannten Festlegungen zur Fassaden- und Dachgestaltung werden im Entwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes sowie im Vorhaben- und Erschließungsplan aufgenommen. Eine detaillierte Regelung hierzu erfolgt 
zusätzlich im Rahmen des Vorhaben- und Erschließungsplanes sowie über den Durchführungsvertrag zum Bebau-
ungsplan.  

zu örtliche Bauvorschriften, Werbeanlagen: 

Die festgesetzten Werbeanlagen entsprechen in Art und Umfang den erforderlichen Werbeanlagen für die geplante 
Nutzungen und entsprechen demnach der vorgesehenen Bebauungskonzeption. Die städtebaulich gewollte Umset-
zung eines Fachmarktzentrums sowie eines Vollversorgers erfordern Werbeanlagen im beschriebenen Umfang, um 
den erforderlichen Außenwerbungseffekt sicherstellen zu können. 

Zu Vorhaben- und Erschließungsplan vom 10.07.2014: 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan und damit auch der vorhabenbezogenen Bebauungsplan widersprechen 
nicht den Planungsvorstellungen wonach 

1. eine tragfähige Wegeverbindung zwischen den Bereichen „Alter Marktplatz“ und „Neuer Marktplatz“ erreicht 
werden soll und 

2. die vorgesehene Planung ein urbanes Gebiet schaffen soll, welches eine hohe städtebauliche und architektoni-
sche Qualität aufweist. 

Es muss allerdings darauf verwiesen werden, dass das Ziel einer Attraktivitätssteigerung des Stadtbilds durch die 
Errichtung meist architektonisch wenig anspruchsvoller, großkubischer Handelsbauten und großer Flächen für den 
Ruhenden Verkehr erfahrungsgemäß nur bedingt zu erreichen ist. 

Hierzu werden Rahmen des Gesamtkonzeptes und auf Ebene des Umweltberichtes auch die städtebaulichen Fra-
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gen nach Sichtbeziehungen, Wegeverbindungen sowie Einbindung in bestehende städtebauliche Strukturen disku-
tiert und behandelt. 

Eine tragfähige Wegeverbindung ergibt sich aus der Gesamtkonzeption, da der Vorhaben- und Erschließungsplan 
ein in den Baukörper integriertes Treppenhaus sowie eine Anbindung des Baukörpers an die nördlich gelegene 
Altstadt mittels eines Brückenbauwerkes vorsieht, um die fußläufige Anbindung auch für Menschen mit Behinderung 
zu gewährleisten. Diese Planung ist bereits im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellt und es wird über den 
Durchführungsvertrag sichergestellt, dass die Planung auch umgesetzt wird. 

Im Bebauungsplan wird zudem sowohl eine Signatur für die geplante Fußwegeverbindung als auch für das vorge-
sehene Brückenbauwerk aufgenommen. 

Aufgrund der Stellungnahme ergeben sich die genannten Änderungen, Ergänzungen und Weiterentwicklungen in 
den Unterlagen zum Bebauungsplan. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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